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50. Jahrgang

Mitteilungsblatt
des Amtes Dänischenhagen

53. Jahrgang 7. Ausgabe 4. April 2017

Inhalt
2 Bekanntmachungen
 der Amtsverwaltung,
 Aktuelles aus 
 Dänischenhagen, 
 Noer, Schwedeneck 
 und Strande

14 Kirchen, Vereine
 und Verbände

19 Anzeigen

Herausgeber:
Amtsverwaltung Dänischenhagen

Verantwortlich für den Inhalt:
Amtsvorsteher Sönke-Peter Paulsen
Verantwortlich für Vereinsnach richten:
Die Vereinsvorsitzenden 
Für Privatanzeigen: Die Inserenten

Das Mitteilungsblatt erscheint am 
1. und 3. Dienstag im Monat, sofern 
amtliche Bekanntmachungen vor-
liegen. Es ist bei der Amtverwaltung 
kostenlos erhältlich und wird allen 
Haushalten in den Gemeinden Däni-
schenhagen, Noer, Schwedeneck und 
Strande unentgeltlich zugestellt. Es 
kann gegen Erstattung der Portokosten 
zum laufenden Bezug bestellt werden.

Im Anschluss an die amtlichen 
Bekanntmachungen können 
Geschäfts- und Privatanzeigen 
kostenpflichtig abgedruckt werden.

So erreichen Sie uns:

Telefon: 04349 / 809-0
Telefax: 04349 / 809-925 oder -960

Private und gewerbliche Anzeigen:
Agentur Loadsman, 
Büro Kiel, Tel.: 0431 - 237 15 53 
(Mo: 8-12.30 Uhr, Di-Fr: 9-16 Uhr)
E-Mail: anzeigen@loadsman.de

 Nächster Anzeigenschluss: 
 Mittwoch, 5. April 2017 
Nächster Erscheinungstermin:
Dienstag, 18. April 2017

Sprechstunde des Amtsvorstehers

Die Sprechstunde des Amtsvorstehers, Herrn Sönke-Peter 
Paulsen, findet jeden 1. und 3. Dienstag im Monat in der 
Amtsverwaltung  Dänischenhagen, Sturen hagener Weg 14, 
in der Zeit von 16.00 bis 18.00 Uhr statt.  

Die nächsten Sprechstunden finden statt
am 4. und 18. April 2017 

In dieser Zeit ist Herr Paulsen telefonisch über die direkte 
Durchwahl 04349/809-616 zu erreichen.

In dringenden Fällen können Sie nach vorheriger Absprache 
unter Tel. 04349/809-0 Termine mit Herrn Paulsen verein-
baren. 

Ihre Amtsverwaltung 

Rentenberatung im Rathaus Altenholz

Am Dienstag, dem 11. April  2017,

ist der Versichertenberater Horst Brasch in der Zeit von 
13:00 bis 17:00 Uhr im Besprechungszimmer im 1. Stock 
des Rathauses in Altenholz erreichbar. 

Bitte bringen Sie folgende Unterlagen mit:
- aktueller Versicherungsverlauf
- Personalausweis
- Bankverbindung mit IBAN und BIC-Code
- 11-stellige Identifikationsnummer (diese wird Ihnen 

vom Bundeszentralamt für Steuern mitgeteilt)

Horst Brasch
04347-2954 

ACHTUNG ACHTUNG ACHTUNG !!!!

Der Einsendeschluss für das Mitteilungsblatt des Amtes 
Dänischen hagen am 2. Mai 2017 (Ausgabe 9 / 2017) wird 
 bedingt durch die Feiertage bereits am 20. April 2017  
(Donnerstag!) um 10:00 Uhr sein.
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Allgemeiner Hinweis zur Anschaffung sowie zum Einbau 
einer neuen Außenwasseruhr (Nebenzähler)

Zu Beginn der Gartensaison wird darauf hingewiesen, dass bei Einbau einer neuen Außen-
wasseruhr bzw. bei Austausch von Außenwasseruhren (z.B. für die Gartenbewässerung)  
diese im Steueramt des Amtes Dänischenhagen anzumelden ist.  
Die Außenwasseruhr erhalten Sie im Baumarkt.

Sofern eine neue Außenwasseruhr eingebaut wird, bitte die anliegende „Bescheinigung  
über den Einbau einer neuen Außenwasseruhr“ vollständig ausgefüllt und unterschrieben  
nach Einbau oder ggf. nach Zähleraustausch an das Amt Dänischenhagen senden. 
Die Bescheinigung über den Einbau finden Sie ebenfalls auf der Internetseite des Amtes 
 Dänischenhagen www.amt-daenischenhagen.de unter der Rubrik „Formulare“.

Bitte senden Sie die vollständig ausgefüllte und unterschriebene Bescheinigung zum Einbau 
 entweder

per Post an:   Amt Dänischenhagen 
    - Steueramt - 
    Sturenhagener Weg 14 
    24229 Dänischenhagen

per Fax an:   04349 / 809–925 oder – 960 oder

per Mail an:   steueramt@amt-daenischenhagen.de . 

Hier noch einige wichtige Hinweise zu den Außenwasseruhren:
Laut dem aktuellen Mess- und Eichgesetz ist jeder Zähler für sechs Jahre geeicht und muss dann 
ausgebaut werden. Der Verbrauch der auszubauenden Außenwasseruhr kann nach Ablauf des 
Eichjahres gemäß § 13 Absatz 5 der Beitrags- und Gebührensatzung der jeweiligen Gemeinde 
nicht mehr bei der Schmutzwasserabrechnung berücksichtigt werden.

Bitte beachten Sie zudem, dass Sie –auch bei keinem Verbrauch– den Zählerstand der geeichten 
Außenwasseruhr jährlich schriftlich spätestens bis zum 30.11. mitzuteilen haben, damit der ge-
samte Verbrauch des jeweiligen Jahres berücksichtigt werden kann. 

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Steueramt
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